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Beschlussvorschlag 
 

Auf der Grundlage 

 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange (TÖB) während der frühzeitigen Beteiligung sowie der Beteiligung und der 

öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes und seiner 

Begründung in der Zeit vom 07.03. bis 08.04.13 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) 

abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 
 

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

1.1   Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (26.03.13) 1.2/5.7/6.3/8.3 

1.2   GDMcom mbH Leipzig /i. A. der ONTRAS VNG Gastransport GmbH (08.04.13) 4.1 

1.3   Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (18.03.13) 5.4/6.2/8.2 

 

2.    Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

 

2.1   Landesforst M-V, Forstamt Neubrandenburg (05.04.13) 9.1 

2.2   Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (05.04.13) 10.2 

 

3.    Stellungnahmen ohne Hinweise zum Flächennutzungsplanverfahren  
 

3.1   Stadt Neubrandenburg, untere Verkehrsbehörde (28.02.13) 2.5 

3.2   E.ON edis AG, Altentreptow (03.04.13) 4.2 

3.5   Stadt Neubrandenburg, untere Immissionsschutzbehörde (05.03.13) 8.4 

3.6   Bergamt Stralsund (19.03.13) 10.1 

3.7   Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg (05.10.12) 13.2 

3.8   Stadt Neubrandenburg, untere Denkmalschutzbehörde (13.06.13) 15.3 

 

4.    Stellungnahmen ohne Relevanz für das Flächennutzungsplanverfahren  
 

4.1   neu.sw Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (03.04.13 und 19.09.12) 4.4 

4.2   NABU Landesverband M-V (05.04.13) 18.5 

 

5.    keine Antwort gaben 

 

5.1   Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg (bei TÖB-Beteiligung 02/13) 13.2 

5.2   Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Regionalgeschäftsstelle Neubrandenburg 18.1 

 

II.   Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der öffentlichen Auslegung 

 

Es wurden keine Stellungnahmen vorgebracht. 
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III.  Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 

1. Stellungnahmen ohne Hinweise zum Flächennutzungsplanverfahren 

 

1.1  Stadt Burg Stargard 

1.2  Gemeinde Sponholz 

 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

- in der Planzeichnung:   

 

Aktualisierung der Flurstücksnummern im Übersichtsplan zur Abgrenzung des Änderungsbereiches 

 

- in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden kursiv gekennzeichnet. 

 

Im Abschnitt 2. „Ausgangslage und räumlicher Geltungsbereich“, 2. Absatz wurden die Aussagen zu 

bergbaulichen Belangen aktualisiert. Im Abschnitt 4. „Ziele und Zweck der Planung/Planinhalt“, 7. Absatz 

wurde ein Hinweis zur bestehenden Ferngasleitung ergänzt. 

 

Im Umweltbericht, Abschnitt 2.a „Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands und Bewertung“ 

wird der Unterabschnitt 2.a.5 „Schutzgut Boden“ am Ende ergänzt: „Altlasten sind im Plangebiet nicht 

bekannt.“  

 

Außerdem erfolgten redaktionelle Änderungen, die sich aus dem inzwischen fortgeschrittenen Verfahren 

zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 40 „Fritscheshof – Am Carlshöher Wald“, 

Sondergebiet Photovoltaik ergeben haben. Diese wurden ebenfalls kursiv gekennzeichnet. 

 

 

Die Grundzüge der Planung sind durch diese Änderungen nicht berührt, eine erneute Auslegung des 

Planentwurfes ist somit nicht erforderlich. 

 



Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/1017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 4.2 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit (keine vorliegend) 
III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden Nr. 1.1 bis 1.2 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

STADT  NEUBRANDENBURG  
 

8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

  
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
          I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 4.2 
 
 



3 

 
1.1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

TÖB 1.2/5.7/6.3/8.3 (Landkreis MSP, 26.03.13) 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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1.1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

TÖB 1.2/5.7/6.3/8.3 (Landkreis MSP, 26.03.13) 
 
 
zu I.1. - I.2. keine Hinweise (TÖB 1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu II.1. (TÖB 1.2) Der Hinweis wird beachtet, wie folgt: 
 
Im betreffenden Übersichtsplan und in der Beschreibung der Änderungsbereichsgren-
zen wird die Bezeichnung der Flurstücke aktualisiert. 
 
 
zu II.2. keine Hinweise (TÖB 5.7, 6.3, 8.3) 
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1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 4.1 (GDMcom, 08.04.13) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. Der Hinweis wird beachtet, wie folgt: 
 
In der Begründung, Punkt 4. Ziele und Zweck der Planung/Planinhalt wird der Hinweis 
auf die bestehende Ferngasleitung ergänzt (kursiv): „Die bisherige Darstellung der im 
südöstlichen Randbereich des Plangebietes verlaufenden Ferngasleitung bleibt unver-
ändert. Im Zuge der Vorbereitung konkreter Bauvorhaben in diesem Bereich ist das 
betreffende Versorgungsunternehmen (ONTRAS – VNG Gastransport GmbH Leipzig) 
frühzeitig einzubeziehen, um die Einhaltung einzelfallbezogener Sicherheitsabstände 
zu gewährleisten.“ 
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1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 5.4/6.2/8.2 (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSP, 18.03.13) 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet, wie folgt: 
 
Aus der Bearbeitung des parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 40 „Fritscheshof – Am Carlshöher Wald“, Sondergebiet Photovoltaik 
und den durchgeführten TÖB-Beteiligungen zu diesem Bebauungsplan und zur 8. Än-
derung des Flächennutzungsplanes (u. a. Beteiligung der unteren Abfall- und Boden-
schutzbehörde/Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind keine Altlasten im Plange-
biet bekannt. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für einen Altlastenverdacht. 
 
Der Umweltbericht, Abschnitt 2.a.5 Schutzgut Boden wird deshalb wie folgt ergänzt: 
„Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt.“ 
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2.1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 9.1 (Landesforst M-V, Forstamt NB, 05.04.13) 
 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. Der Hinweis wird nicht beachtet, weil er bereits im Planverfahren beachtet 
        wurde. 
 
Der notwendige Waldabstand wird bereits durch die Darstellung der „Fläche zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ gewährleis-
tet, das „Sondergebiet Photovoltaikanlage“ grenzt somit nicht direkt an den Wald an. 
Da der Flächennutzungsplan nur die Grundzüge der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung und Art der Bodennutzung darstellt, wird die Einhaltung des Waldabstan-
des außerdem auf der nachfolgenden Planungsebene (parallel aufgestellter vorhaben-
bezogener Bebauungsplan Nr. 40 „Fritscheshof – Am Carlshöher Wald“, Sondergebiet 
Photovoltaik) bereits mit der verbindlichen Festsetzung von Baugrenzen für die Photo-
voltaikfläche beachtet. 
Kiefern- und Birkenaufwuchs mit Anbindung zum angrenzenden Waldgebiet ist nur 
westlich des Plangebietes vorhanden. Der ehemals vorhandene Aufwuchs im Plange-
biet (hier Südrand Flurstück 94/3 – als Teil des ehem. Flurstückes 94) wurde bereits bei 
Geländemodellierungen im Rahmen bergbaulicher Tätigkeiten im Winter 2011/2012 
beseitigt. 

1 
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2.1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
TÖB 9.1 (Landesforst M-V, Forstamt NB, 05.04.13) 
 
 
zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet, weil er bereits im Planverfahren beachtet 
        wurde bzw. erst für die nachfolgende Planungsebene relevant ist. 
 
Die Einhaltung des notwendigen Waldabstandes wird auf Ebene des Flächennutzungs-
planes bereits ausreichend gewährleistet (siehe Abwägung zu 1.). Eine Rodung von 
Bäumen, die zum Wald gehören, ist nicht vorgesehen. Die Anschluss- und Leitungsver-
legung ist außerhalb des Wurzel- und Traufbereiches des Waldes vorgesehen – dazu 
liegt bereits eine positive Stellungnahme des Forstamtes Neubrandenburg vom 
09.01.13 vor (zur Trassenverlegung in Verbindung mit dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 40 „Fritscheshof – Am Carlshöher Wald“, Sondergebiet Photovoltaik). 
 

2 
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2.2/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 10.2 (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, 05.04.13) 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
 
Die Nutzungsdauer von 25 Jahren orientiert sich nach Angaben des Vorhabenträgers  
u. a. an der vom Hersteller angegebenen technischen „Lebensdauer“ der Photovoltaik-
paneele sowie dem zwischen Bergbauberechtigten und Vorhabenträger abgeschlosse-
nen Pachtvertrag (20 Jahre mit optionaler Verlängerung für weitere 5 Jahre). Damit 
wäre bei späterer wirtschaftlicher Rentabilität auch ein befristeter Weiterbetrieb ohne 
Förderung nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) denkbar. 
 
Ein entsprechender textlicher Hinweis in der Begründung erfolgt nicht, da im FNP nur 
die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und Art der Bodennutzung dargestellt 
werden. 

 1 
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2.2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
TÖB 10.2 (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, 05.04.13) 
 
zu 2. Der Hinweis wird nicht beachtet, weil er bereits im Planverfahren beachtet 
        wurde. 
 
Dem raumordnerischen Belang der Rohstoffsicherung ist ausreichend Rechnung getra-
gen: Die Wiederaufnahme oder Weiterführung der bergbaulichen Nutzung nach der 
befristeten Photovoltaiknutzung ist durch entsprechende Darstellung/Erläuterung im 
FNP und Festsetzungen im parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 40 „Fritscheshof – Am Carlshöher Wald“, Sondergebiet Photovoltaik 
planerisch bereits gesichert. 
 
Dem Bergbauberechtigten entstehen keine Nachteile, da auf seinen Antrag hin durch 
das zuständige Bergamt Stralsund für die ausgesandeten bzw. derzeit nicht abbauwür-
digen Flächen bereits eine Entlassung der betreffenden Teilfläche aus der Bergaufsicht 
erfolgt ist und eine Änderung des Hauptbetriebsplanes genehmigt wurde. Der Rückbau 
der Photovoltaikanlage auf Kosten des Vorhabenträgers nach Ablauf der Nutzung ist 
verbindlich im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan gere-
gelt. 
 
zu 3. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
 
Der Vorrang der Rohstoffsicherung bleibt unberührt von einer zeitlichen Befristung der 
Photovoltaiknutzung auf 20 oder 25 Jahre erhalten, da Bergbau als Folgenutzung be-
stimmt wurde. Ein Interessenkonflikt ist deshalb nicht nachvollziehbar. 
 
Laut vorliegender landesplanerischer Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und 
Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte vom 25.09.12 stehen der 8. Änderung des 
FNP Ziele und Erfordernisse der Raumordnung nicht entgegen (Zitat: „Mit der Beibe-
haltung der Darstellung der betroffenen Flächen als Flächen für Abgrabungen und die 
Gewinnung von Bodenschätzen im Flächennutzungsplan wird gesichert, dass diese 
nach der befristeten Nutzung für Photovoltaikanlagen wieder für die Gewinnung ober-
flächennaher Rohstoffe zur Verfügung stehen.“ – Eine ausdrückliche zeitliche Befris-
tung der Nutzung auf 20 Jahre wurde im Rahmen der Beteiligung am FNP-Verfahren 
nicht gefordert.) 

2 

3 
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3.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 2.5 (Stadt Neubrandenburg, untere Verkehrsbehörde, 28.02.13) 
 
 
keine Hinweise 
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3.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 4.2 (E.ON edis AG, 03.04.13)  
 
 
keine Hinweise 
 



13 
 

 

3.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 8.4 (Stadt Neubrandenburg, untere Immissionsschutzbehörde, 05.03.13) 
 
 
keine Hinweise 
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3.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 10.1 (Bergamt Stralsund, 19.03.13) 
 
 
keine Hinweise 
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3.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 13.2 (Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg, 05.10.12) 
 
 
 
keine Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Bei Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Anschreiben 
vom 27.02.13) erfolgte keine Antwort. 
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3.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
 

 
TÖB 15.3 (Stadt Neubrandenburg, untere Denkmalschutzbehörde, 13.06.13) 
 
keine Hinweise 
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4.1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 4.4 (neu.sw Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, 03.04.13) 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für das Flächennutzungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beide Stellungnahmen enthielten keine für das Flächennutzungsplanverfahren rele-
vanten Hinweise. Die Stellungnahme Nr. 1137/12 vom 11.09.12 wurde bereits ab-
schließend im Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 40 ab-
gewogen. Die Stellungnahme 1158/12 vom 19.09.12 enthält den Verweis auf die not-
wendige Einbeziehung der neu-medianet GmbH zur Einbindung der Photovaltaikanla-
ge in das Leitwartenetz. 
 
Die Hinweise zur Stromversorgung (Kabelverlegung, Errichtung einer Trafo-Station) 
und Sicherung der Trasse zur Datenübertragung (neu-medianet GmbH) sind inhaltlich 
und aufgrund der Maßstabsebene ebenfalls nicht für das Flächennutzungsplanverfah-
ren relevant. Der Hinweis auf die Trinkwasserschutzzone III B ist bereits im Umweltbe-
richt enthalten, außerdem wird die entsprechende bestehende Darstellung der Schutz-
zone im bereits wirksamen Flächennutzungsplan nicht verändert. 
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4.1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 4.4 (neu.sw Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, 03.04.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Betroffenheit des FNP 
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4.1/3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 4.4 (neu.sw Neubrandenburger Stadtwerke GmbH, 19.09.12) 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für das Flächennutzungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zur notwendigen Einbeziehung der neu-medianet GmbH zur Einbindung 
der Photovaltaikanlage in das Leitwartenetz ist nicht für das Flächennutzungsplanver-
fahren relevant. Ein gleichlautender Hinweis wurde bereits im Verfahren zur Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 40 abgewogen und die neu-medianet GmbH 
bereits über die Anbindung zur kundeneigenen Übergabestation informiert. 
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4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
TÖB 18.5 (NABU M-V, 05.04.13) 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für das Flächennutzungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Information über die Anzeige bei der unteren Naturschutzbehörde wird zur Kennt-
nis genommen. Es wird darauf verwiesen, dass Geländemodellierungen im Rahmen 
bergbaulicher Tätigkeiten vor Einleitung der Planverfahren zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes bzw. des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 40 „Fritscheshof – 
Am Carlshöher Wald“, Sondergebiet Photovoltaik erfolgt sind. 
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STADT  NEUBRANDENBURG 
 

8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
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Es wurden keine Stellungnahmen bzw. Hinweise vorgebracht. 
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STADT  NEUBRANDENBURG 
 

 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  
 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden Nr. 1.1 bis 1.2 
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III.1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Stadt Burg Stargard (07.03.13) 
 
 
keine Hinweise  
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III.1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
Gemeinde Sponholz (27.06.13) 
 
 
keine Hinweise  
 
 
 

 
 


